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In Dokument INIT ST 16240/22 muss auf Seite 29 Artikel 16a Absatz 5 wie folgt lauten: 

(5) Im Anschluss an das Überprüfungsverfahren werden die in Absatz 3 genannten Anträge unter 

Umweltgesichtspunkten genehmigt, ohne dass eine ausdrückliche 

Überprüfungsentscheidung der zuständigen Behörde erforderlich ist, es sei denn, die 

zuständige Behörde erlässt eine auf der Grundlage eindeutiger Nachweise ordnungsgemäß 

begründete Verwaltungsentscheidung, dass ein bestimmtes Projekt angesichts der 

ökologischen Empfindlichkeit des geografischen Gebiets, in dem es angesiedelt ist, 

höchstwahrscheinlich erhebliche unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen haben wird, 

die nicht durch die Maßnahmen gemindert werden können, die in dem Plan bzw. den Plänen 

zur Ausweisung von „go-to“-Gebieten aufgeführt sind oder vom Projektträger für das Projekt 

vorgeschlagen wurden. Diese Entscheidung wird der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die 

Projekte [...] können einer Prüfung gemäß der Richtlinie 2011/92/EG und gegebenenfalls 

einer Prüfung gemäß [...] der Richtlinie 92/43/EWG unterzogen werden, die […] innerhalb 

von sechs Monaten nach der Einreichung der vollständigen Unterlagen – einschließlich 

der für die Prüfung notwendigen Informationen – durchzuführen ist. Wenn die 

Mitgliedstaaten solche Projekte von dieser Prüfung befreien, muss der Betreiber 

verhältnismäßige Minderungsmaßnahmen annehmen oder einen finanziellen Ausgleich 

zahlen, um diese nachteiligen Auswirkungen zu beheben. Falls diese Auswirkungen 

negative Folgen für den Artenschutz haben, zahlt der Betreiber einen finanziellen 

Ausgleich für Artenschutzprogramme während der Dauer des Betriebs des Kraftwerks 

mit erneuerbaren Energiequellen, um den Erhaltungszustand der betroffenen Arten zu 

sichern oder zu verbessern. In durch außergewöhnliche Umstände hinreichend 

begründeten Fällen kann dieser Zeitraum von sechs Monaten um bis zu sechs Monate 

verlängert werden. 
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